
 
 
 

Einladung 
zur ordentlichen Gemeindeversammlung 

 
vom Montag, 10. Dezember 2018 um 19.30 Uhr 

im Restaurant zum Brennenden Herz 
 
Traktanden: 1. Protokoll der Gemeindeversammlung 
 vom 16. April 2018 
 
 2. Finanzplan 2019 bis 2024 - Information 
 
 3. Voranschlag 2019 
 3.1 Allgemeine Präsentation des laufenden Voranschlags 

und des Investitionsvoranschlags 
 
 3.2 Hartplatz Brügi 

Projektgenehmigung - Kreditbegehren 
 

 3.3 Sanierung Südfassade Schulhaus 
Kreditbegehren 

 
 3.4 Strassensanierung Buchenweg – Eichenweg –Trottoir Ober-

dorf 
Kreditbegehren 

 
 3.5 Oeffentliche Beleuchtung Teilersatz durch LED 

Kreditbegehren 
 
 3.6 Sanierung Galternbach – Hochwasserschutz Saga 

Kreditbegehren 
 
 3.7 Schlussabstimmung über den laufenden Voranschlag 
 und den Investitionsvoranschlag 
 
 4. Reglement über das Gemeindebürgerrecht 
 - Genehmigung 
 
 5. Ersatzwahl Mitglied der Einbürgerungskommission 

 
 6. Wahl der Revisionsstelle 2019 - 2021 

 
 7. Verschiedenes 
 7.1  Diverse Informationen 
 7.2 Projektabrechnungen 
 7.3 Aufnahme Jungbürger 
 Der Gemeinderat 

 
Budget 2019   

Gemeinde Rechthalten 



Erläuterungen zur Traktandenliste 
 
 
 

Traktandum 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. April 2018 
 
Das Protokoll liegt wie üblich 10 Tage vor der Gemeindeversammlung im Gemeinde-
büro zur Einsichtnahme auf. Es wird an der Versammlung nicht verlesen. 
Es steht auch auf der Homepage http://www.rechthalten.ch/de/politik/sitzung/ zur 
Verfügung. 
 
 
Traktandum 2 
Finanzplan 2019 bis 2024 - Information 
 
Im Anschluss an diese Erläuterungen präsentieren wir Ihnen einen Zusammenzug 
der Ergebnisse. An der Gemeindeversammlung werden weitere Details bekannt ge-
geben. 
 
 
Traktandum 3 
Voranschlag 2019 
 
 
3.1  Allgemeine Präsentation des laufenden Voranschlags und 

des Investitionsvoranschlags 
 
Im Anschluss an diese Erläuterungen präsentieren wir Ihnen das Budget 2019, das 
aus der laufenden und der Investitionsrechnung besteht sowie dazu detaillierte Erklä-
rungen. 
 
Das Budget der laufenden Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 42'902.-- und dasjenige der Investitionsrechnung mit einem Mehraufwand von 
CHF 2'734'328.-- 
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3.2  Hartplatz Brügi 
Projektgenehmigung - Kreditbegehren 

 
Beim Sportplatz Brügi wurden im Frühjahr 2018 die Kletter- und Reckstangen aus 
Sicherheitsgründen rückgebaut. Dabei war vorgesehen, den Sandkasten ebenfalls 
zu entfernen und den Bereich zu begrünen. Da der TSV Rechthalten beim Gemein-
derat beantragte, an der Stelle des Sandkastens einen Hartplatz zu erstellen, wurde 
die Begrünung zurückgestellt. 
 
Ursprünglich sah der TSV vor, einen Hartplatz mit einer Tartanunterlage zu erstellen. 
Nach Vorliegen erster Offerten war aber schnell klar, dass sich die Kosten auf rund 
CHF 40'000 belaufen würden. Die Sportkommission hat daher entschieden, nach 
einer günstigeren Lösung zu schauen. 
 
Der Hartplatz soll nun mit Ballspielplatten ausgelegt und auf einer Grösse von rund 
150m2 erstellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt CHF 20'000. Soweit 
möglich, sollen einfachere Arbeiten durch Freiwilligenarbeit des TSV ausgeführt wer-
den. Dies wurde bei der Planung bereits berücksichtigt. 
 
Die Ballspielplatten weisen eine Grösse von 50 x 50 cm auf,  wiegen je 26.4 kg und 
haben folgende Eigenschaften: 
 
• Hohe Verdichtung 
• Hohe Elastizität 
• Hohe Trittschallverbesserung 
• Gute Drainage 

• Keine Bindemittelemission 
• Recycling-Garantie 
• Grossformatige Platten 
 

 
Die Platten sind ideal für Sportplätze geeignet und gemäss DIN 18035-6 geprüft. 
Solche Plätze eignen sich witterungsunabhängig bestens zum Trainieren. Sie scho-
nen die Bänder und Gelenke der Sportler. Mit der Erstellung dieses Platzes kann ei-
ne zeitgemässe Trainingsanlage realisiert werden. 

 
Der Hartplatz soll im Frühling 2019 realisiert werden, so dass er nächsten Sommer 
bereits zum Trainieren zur Verfügung steht. 
 
Kostenzusammenstellung 
Ballspielplatten CHF 9'100.00  
Erd- und Belagsarbeiten (Unterbau) CHF 8'600.00  
Diverses (entfernen Altmaterial etc.) CHF 870.00  

CHF 18'570.00 

Mehrwertsteuer 7.7% CHF 1'430.00  

Total Kosten Projekt netto CHF 20'000.00 

1.25% Zins auf CHF 20'000.00 CHF 250.00  
7% Amortisation auf CHF 20'000.00 CHF 1'400.00  

Total CHF 1'650.00 

Total brutto

Jährliche Folgekosten

 
Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung der Erstellung des Hartplatzes Brügi 
b) Finanzierung durch Aufnahme eines Darlehens von CHF 20‘000.00 
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3.3  Sanierung Südfassade Schulhaus 
Kreditbegehren 

 
Die Südfassade beim Schulhaus hat witterungsbedingt das Ende ihrer Lebensdauer 
erreicht und muss saniert werden. Dabei sind folgende Hauptarbeiten vorgesehen: 
• Im Dachbereich wird die morsche Fassadenholzschalung ausgewechselt und die 

ebenfalls morschen Holzpfosten der Vordachkonstruktion werden ersetzt. 
• Der Sandstein bei der Südfassade soll komplett saniert und mit neuen Fenster-

bänken im Ober- und Erdgeschoss versetzt werden. 
• Die alten Fenster werden durch neue Fenster mit Dreifachverglasung (U-Wert 0.7) 

ersetzt. Im Untergeschoss wird Verbundsicherheitsglas eingebaut. 
• Bei der verputzten Fassade erfolgt eine Risssanierung mit Glasgittergewebe, so 

dass die Fassade mit zwei Anstrichen neu verputzt werden kann. 
 

Gleichzeitig mit der Sanierung der Südfassade ist vorgesehen, an den drei weiteren 
Fassaden dringend nötige Unterhaltsarbeiten vorzunehmen. 
 
Die Planung und Koordination der Sanierungsarbeiten erfolgt durch die Baeriswyl 
Architekten AG. 
 
 
Kostenzusammenstellung 
Natursteinarbeiten Südfassade CHF 52'000.00  
Fenster und Abdichtungen CHF 43'170.00  
Fassadenputze und Oberflächenbehandlungen CHF 35'500.00  
Gerüste Südfassade CHF 12'300.00  
Diverses (Baureinigung, Elektroinstallationen etc.) CHF 9'950.00  
Holzarbeiten im Dachbereich CHF 7'200.00  
Architekt (Planung und Koordination) CHF 33'000.00  
Unterhaltsarbeiten Nord-, West- und Ostfassade CHF 30'900.00  
Reserve Unvorhergesehenes CHF 22'500.00  

CHF 246'520.00 

Mehrwertsteuer 7.7% CHF 18'980.00  

Total Kosten Projekt netto CHF 265'500.00 

1.25% Zins auf CHF 265'500.00 CHF 3'318.80  
4% Amortisation auf CHF 265'500.00 CHF 10'620.00  

Total CHF 13'938.80 

Total brutto

Jährliche Folgekosten

 
 
Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung der Sanierung der Südfassade des Schulhauses 
b) Finanzierung durch Aufnahme eines Darlehens von CHF 265'500.00 
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3.4  Strassensanierung Buchenweg – Eichenweg –Trottoir Oberdorf 
Kreditbegehren 

 
Die beiden Strassen Eichenweg und Buchenweg befinden sich in einem schlechten 
Zustand und müssen saniert werden. Die beiden Strassenabschnitte wurden 1988 
letztmals erneuert. 
Folgende Arbeiten sind vorgesehen: 
§ Abfräsen des bestehenden Belags und Neuprofilierung der Strassen 
§ Erstellen Planie sowie anpassen der Längs- und Quergefälle 
§ Anpassen und Sanierung der bestehenden Einlaufschächte 
§ Liefern und versetzen von Schalensteinen als Randabschlüsse 
§ Einbau eines Bitumenbelags, Typ Dura 16, zirka 7 cm stark 
§ Anpassungsarbeiten der bestehenden Hausplätze an das neue Strassenniveau 

Gleichzeitig mit der Strassensanierung soll der heute mit Verbundsteinen erstellte 
Trottoirbereich im Oberdorf erneuert werden. Der Bereich ist teilweise stark beschä-
digt und stellt aufgrund der häufigen Glatteisbildung ein Sicherheitsrisiko dar. Die 
bestehende Verbundpflästerung soll entfernt und entsorgt werden. Dabei werden die 
defekten Randsteine ersetzt und die Schachtabdeckung ausgewechselt. Anschlies-
send wird ein Bitumenbelag (Typ Dura 16, zirka 7 cm stark) eingebaut und an die 
bestehenden Verbundsteine angepasst. 
 
Die Ausführung der Arbeiten ist im Sommer 2019 vorgesehen. 
 
Kostenzusammenstellung 
Eichenweg CHF 120'200.00  
Buchenweg CHF 78'400.00  
Trottoirbereich CHF 18'400.00  
Reserve Unvorhergesehenes CHF 24'400.00  

CHF 241'400.00 

Mehrwertsteuer 7.7% CHF 18'600.00  

Total Kosten Projekt netto CHF 260'000.00 

1.25% Zins auf CHF 260'000.00 CHF 3'250.00  
7% Amortisation auf CHF 260'000.00 CHF 18'200.00  

Total CHF 21'450.00 

Total brutto

Jährliche Folgekosten

 
Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung der Strassensanierungen Buchenweg, Eichenweg,Trottoir Obedorf 
b) Finanzierung durch Aufnahme eines Darlehens von CHF 260'000.00 
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3.5  Oeffentliche Beleuchtung Teilersatz durch LED 
Kreditbegehren 

 
Nachdem wir nun in den letzten Jahren bereits 39 Natriumdampflampen durch LED 
Lampen der neuesten Generation ausgetauscht haben und zudem 5 zusätzliche LED 
Lampen installiert haben, möchten wir noch auch noch den Rest der öffentlichen Be-
leuchtung in unserem Dorf sanieren. Es bleiben noch 30 Natriumdampflampen, die 
wir im Jahre 2019 gegen LED Lampen austauschen möchten. Die Lampen befinden 
sich vor allem in den Quartieren Grossi Matta, Mürli und Unter Mürli. Das Auswech-
seln der alten Natriumdampflampen gegen die neuen LED Lampen bringt nicht nur 
vom Energieverbrauch her Vorteile. Die neuen Lampen leuchten die Strassen geziel-
ter und besser aus, ohne jedoch die Häuser anzustrahlen. Somit wird unnötige 
„Lichtverschmutzung“ vermieden. 
 
Der Gemeinderat hat beim Audit „Energiestadt“, seine Absicht angemeldet, die öf-
fentliche Beleuchtung energietechnisch zu sanieren. Bereits bei den Sanierungen in 
den Jahren 2016 bis 2018 konnten wir den Verbrauch der öffentlichen Beleuchtung 
um 3389 KWh senken. Mit der vorgesehenen Sanierung kann der Verbrauch noch-
mals deutlich gesenkt werden. 

 
Kostenzusammenstellung 
Ersatz Lampen LED CHF 32'498.00  
Total netto CHF 32'498.00 

Mehrwertsteuer 7.7% CHF 2'502.00  

Total Kosten Projekt netto CHF 35'000.00 

1.25% Zins auf CHF 35'000.00 CHF 437.50  
15% Amortisation auf CHF 35'000.00 CHF 5'250.00  

Total CHF 5'687.50 

Jährliche Folgekosten

 
Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung des Projektes Sanierung öffentliche Beleuchtung 
b) Finanzierung durch Aufnahme eines Darlehens von CHF 35‘000.- 
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3.6  Sanierung Galternbach – Hochwasserschutz Saga 
Kreditbegehren 

 
Nachdem ein Unwetter im Juni 2016 in der Region Sandgrueba – Saga – Brügi doch 
erhebliche Sachschäden und Überschwemmungen verursacht hatte, wurde im Ver-
lauf des Jahres 2017 ein Gesamtkonzept für den Oberlauf des Galternbachs erarbei-
tet. Die Sanierung des Bereichs Saga wurde als prioritäre Massnahme festgehalten. 
 
Auf dem erwähnten Abschnitt ist der bestehende Durchlass unterdimensioniert und 
muss ersetzt werden, um das angrenzende Wohnhaus besser vor Hochwasser zu 
schützen. Zusätzlich sind Massnahmen zur Eindämmung der Erosion, sowie zur 
Verbesserung der Gewässerökomorphologie vorgesehen. Punktuelle Aufweitungen 
und flachere Böschungen stabilisieren die Uferböschungen. 
 
Das Projekt wird von Bund und Kanton subventioniert. Die Beteiligung der Beitrags-
geber an den Gesamtkosten liegt bei ca. 65%. 

 
Kostenzusammenstellung 
Baukosten CHF 94'700.00  
Projektierung und Bauleitung CHF 23'675.00  
Unvorhergesehenes / Verschiedenes CHF 9'625.00  

CHF 128'000.00 
CHF 9'856.00  
CHF 137'856.00 

65% Subvention Bund/Kanton CHF 137'856.00 CHF -89'606.00 
Total Kosten Projekt netto CHF 48'250.00 

1.25% Zins auf CHF 48'250.00 CHF 603.10  
4% Amortisation auf CHF 48'250.00 CHF 1'930.00  

CHF 2'533.10 Total

Jährliche Folgekosten

Gesamttotal Moosbach ohne MWSt.
MWSt 7.7%
Total inklusive MWSt.

 
Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung des Projektes Sanierung Galternbaches - Hochwasserschutz 
b) Finanzierung durch Aufnahme eines Darlehens von CHF 48‘250.- 
 
 

3.7 Schlussabstimmungen über den laufenden 
 Voranschlag und den Investitionsvoranschlag 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
a) Der Gemeinderat beantragt die Annahme des laufenden Voranschlags 2019 
b) Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Investitionsvoranschlags 2019 
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Traktandum 4 
Reglement über das Gemeindebürgerrecht - Genehmigung 
 
Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften (neues kantonales Gesetz vom 14. 
Dezember 2017 und neues kantonales Reglement vom 19. März 2018) muss auch 
die Gemeinde Rechthalten das Reglement über das Gemeindebürgerrecht anpas-
sen. Nebst der neuen gesetzlichen Grundlage wurden vor allem verschiedene Begrif-
fe durch neue Begriffe ersetzt. Auch wurden die Verfahren an die neuen Gegeben-
heiten sowie einige wenige Verwaltungsgebühren nach oben angepasst. Das neue 
Reglement über das Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Rechthalten entspricht fast 
gänzlich dem kantonalen Musterreglement. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Das geänderte Reglement über das Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Rechthal-
ten ist zu genehmigen 
 
 
Traktandum 5 
Ersatzwahl Mitglied der Einbürgerungskommission 
 
Gemäss Reglement über das Gemeindebürgerrecht, genehmigt an der Gemeinde-
versammlung vom 13. Dezember 2010, besteht gemäss Art. 8 die Einbürgerungs-
kommission aus fünf Mitgliedern. 
 
Zu Beginn jeder Legislaturperiode wählt die Gemeindeversammlung die Mitglieder 
der Einbürgerungskommission der Gemeinde für die Dauer der Legislaturperiode. 
 
Jedem/jeder Bürger/in steht das Recht zu, an der Gemeindeversammlung eigene 
Vorschläge zu unterbreiten. 
 
Gemäss Art. 19 des Gesetzes über die Gemeinden erfolgt die Wahl durch Listenwahl. 
 
Der Gemeinderat schlägt für die Legislaturperiode 2019-2021 folgende  Person aus 
dem Gemeinderat vor: Gugler Heinrich, Gemeinderat. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Wahl von Gugler Heinrich als Mitglied der Einbürgerungskommission für die Periode 
2019 – 2021. 
 
 
Traktandum 6 
Wahl der Revisionsstelle für  2019 - 2021 
 
Das Gesetz über die Gemeinden Art. 10.1 q) sowie Art. 97 ff. sieht seit 1. Januar 
2007 eine externe Revisionsstelle für die Prüfung der Verwaltungsrechnung vor. Die-
se muss über die vom Staatsrat festgelegten besonderen fachlichen Fähigkeiten ver-
fügen. 
 
Das Kontrollorgan wird beauftragt, die Buchhaltung und die Jahresrechnung auf die 
vom Staatsrat festgelegten Grundsätze des Rechnungswesens der öffentlichen 
Haushalte zu prüfen. Die Revisionsstelle legt dem Gemeinderat und der Finanz-
kommission über das Ergebnis ihrer Prüfung einen schriftlichen Bericht ab. 
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Gemäss Art. 98 GG obliegt es der Finanzkommission, der Gemeindeversammlung 
einen entsprechenden Antrag für die Wahl einer unabhängigen Revisionsstelle zu 
unterbreiten. Die Wahl erfolgt jeweils für drei Jahre. Die gleiche Stelle kann maximal 
weitere drei Jahre als Revisionsstelle in der Gemeinde amtieren. 
 
Die letzten sechs Jahre wurde das Mandat durch die Firma axalta Revisionen AG 
wahrgenommen. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften kann sie nicht erneut ge-
wählt werden 
 
Die Finanzkommission hat bei verschiedenen Firmen Offerten einverlangt. Die Fi-
nanzkommission schlägt nach eingehender Prüfung der Offerten auf Leistung und 
Kosten folgende Firma als Revisionsstelle für die Jahre 2019, 2020, 2021 vor: 
CORE Revision AG, Chännelmattstrasse 9, 3186 Düdingen 
 
Antrag der Finanzkommission 
Die Finanzkommission beantragt der Gemeindeversammlung die Revisionsstelle, 
CORE Revision AG, Chännelmattstrasse 9, 3186 Düdingen, 
für die nächsten drei Jahre zu wählen. 
 
 
Traktandum 7 
Verschiedenes 
 
7.1  Diverse Informationen  
 
Der Gemeinderat wird an der Versammlung zu verschieden Themen die aktuellsten 
Informationen abgeben. Unter anderem wird er über das Bundesasylzentrum in der 
Guglera informieren. 
 
 
7.2  Projektabrechnungen  
 
1. Ersatzbeschaffung - Werkhof - Fahrzeug 
Kostenart Differenz

Traktor John Deere 3045 R
inkl. Schneepflug und 
Kippschaufel

CHF 64'400.00 CHF 69'000.00 CHF -4'600.00 

Total Projektkosten CHF 64'400.00 CHF 69'000.00 CHF -4'600.00 

Von der Gemeindeversammlung bewilligt am 16.04.2018 CHF 69'000.00 

Rechnung Budget

 
 
7.3  Aufnahme Jungbürger 
 
Der Gemeinderat freut sich Jungbürgerinnen und Jungbürger, welche 2018 ihren 
18. Geburtstag feiern dürfen, an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. 
 
Es sind dies: 
 
Bächler Nic, Bächler Swana, Bachmann Rahel, Bielmann Tobias, Dietrich Jonas, 
Erzer Nadine, Fasel Simon, Mauron Lisa, Philipona Alec, Piller Chiara, 
Spicher Fabian, Stulz Jasmine, Vonlanthen Ramon, Zahnd Sophia.  
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Rechnung 2017  Budget 2018 Budget 2019 FPL 2020 FPL 2021 FPL 2022 FPL 2023 FPL 2024 Ø Veränd.

AUFWAND

VERWALTUNG 550'819 492'850 518'350 511'415 514'500 517'606 520'732 523'880 0.2 %
OEFFENTL. SICHERHEIT 125'005 113'750 133'260 135'511 137'801 140'131 142'502 144'915 1.7 %
BILDUNG 1'235'960 1'284'290 1'307'350 1'299'308 1'310'375 1'321'553 1'332'841 1'344'242 0.6 %
KULTUR & FREIZEIT 103'809 111'920 116'220 100'177 101'144 102'121 103'107 104'102 -2.0 %
GESUNDHEIT 328'954 348'110 381'800 385'899 390'062 394'291 398'585 402'948 1.1 %
SOZIALE WOHLFAHRT 446'213 485'480 543'570 582'880 592'355 601'997 611'810 621'797 2.7 %
VERKEHR & UEBERMIT. 291'114 292'420 273'070 275'873 278'705 281'567 284'460 287'382 1.0 %
UMWELT & RAUMORD. 688'040 702'540 694'620 724'971 756'753 790'036 824'893 861'402 4.4 %
VOLKSWIRTSCHAFT 8'999 9'200 8'130 8'293 8'458 8'628 8'800 8'976 2.0 %
FINANZEN 670'924 380'320 397'200 516'849 608'389 654'774 688'212 693'272 12.3 %

TOTAL AUFWAND 4'449'836 4'220'880 4'373'570 4'541'176 4'698'542 4'812'703 4'915'943 4'992'918 2.7 %

ERTRAG

VERWALTUNG 57'136 55'620 56'910 57'479 58'054 58'634 59'221 59'813 1.0 %
OEFFENTL. SICHERHEIT 25'622 25'790 27'260 27'533 27'808 28'086 28'367 28'651 1.0 %
BILDUNG 69'015 61'100 50'205 50'707 51'214 51'726 52'244 52'766 1.0 %
KULTUR & FREIZEIT 1'700 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 1'051 1.0 %
GESUNDHEIT - - - - - - - - 
SOZIALE WOHLFAHRT 9'314 9'150 9'760 9'858 9'956 10'056 10'156 10'258 1.0 %
VERKEHR & UEBERMIT. 42'037 35'150 35'860 36'494 37'139 37'797 38'466 39'149 1.8 %
UMWELT & RAUMORD. 651'279 654'910 661'300 691'019 722'158 754'785 788'974 824'801 4.5 %
VOLKSWIRTSCHAFT 2'661 1'800 - - - - - - 0.0 %
FINANZEN 3'593'418 3'403'078 3'574'177 3'690'186 3'798'517 3'903'636 3'954'873 4'005'111 2.3 %

TOTAL ERTRAG 4'452'180 4'247'598 4'416'472 4'564'285 4'705'866 4'845'750 4'933'342 5'021'599 2.6 %

ERGEBNIS 2'344 26'718 42'902 23'110 7'324 33'048 17'398 28'681 

Finanzplan 2019 - 2024 - Laufende Rechnung
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Finanzplan 2019 - 2024 
 
 
Generelle Bemerkungen 
 
Der Finanzplan 2019 - 2024 sieht jeweils ein leichtes Plus vor. Darin nicht eingerech-
net sind die Veränderungen, die mit der Unternehmensteuerreform kommen würden. 
Für Rechthalten sollten die Einbussen relativ bescheiden sein. 
 
Die Kosten für die gemeinsamen Institutionen wie Schule, Feuerwehr, Pflegeheime 
usw. steigen konstant. Dies auch auf Grund der gesteigerten Anforderungen von Sei-
ten Bund und Kanton. 
 
Im Bereich Wasserversorgung werden in den nächsten Jahren grössere Kosten auf 
uns zu kommen, sowohl gemeindeintern als auch regional. 
 
Alle zukünftigen Projekte ab 2020 sind mit einer Schuldverzinsung von 2 % berechnet. 
Die  vorhandenen längerfristigen Kredite sollten ausreichen um die geplanten Inversti-
tionen finanzieren zu können. 
 
Steuern 
Bei den Steuern der natürlichen Personen gehen wir von einer Zunahme von 1.5% pro 
Jahr aus. Dies ist eine eher verhalten prognostizierte Zunahme. Bei Eintreffen dieser 
Annahme sollte der Steuersatz gehalten werden können. 
 
 
Investitionsplanung 2019 - 2024 
 
Der Investitionsplan enthält die Nettoinvestitionen. Projekte die bereits bewilligt sind, 
jedoch 2019 noch Investitionsbedarf haben sind ebenfalls enthalten. Im Bereich Was-
serversorgung ist für 2019 der Anteil Rechthaltens am Ausbau der Fassung und des 
Pumpwerks Spitz enthalten. Die Investitionen einer Notfallversorgung auf regionaler 
Ebene sind noch nicht enthalten, da deren Umfang noch unklar ist. Im Bereich Ab-
wasser fallen vor allem die bereits bewilligten jedoch noch nicht realisierten Projekte, 
wie Anschluss Bergli, Hereschür und Wolfeich und der Anschluss Grossi Matta ans 
Trennsystem, ins Gewicht. Die weiteren geplanten Projekte im Bereich ARA für die 
Folgejahre werden laufend überprüft. Die aufgenommenen Projekte im Bereich Stras-
sensanierung müssen in den Folgejahren erneut auf  ihre Dringlichkeit und finanzielle 
Machbarkeit üeberprüft werden. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Feuerwehr - - - 100'000 - - 
Schulhaus - Turnhalle 280'500 - - 400'000 300'000 250'000 
Sport 20'000 - - - - - 
Gemeindestrassen 460'000 355'000 100'000 100'000 100'000 100'000 
Wasserversorgung 900'000 300'000 180'000 -20'000 -20'000 - 
Abwasserbeseitigung 860'589 430'000 680'000 -20'000 -20'000 - 
Abfallbeseitigung - 50'000 - - - - 
Gewässerverbauungen 203'239 - 7'000 - - 10'000 
Gemeindehaus Umbau 10'000 - - - - 600'000 

Total 2'734'328 1'135'000 967'000 560'000 360'000 960'000
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Konto Bezeichnung - Kommentar

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 518'350 56'910 492'850 55'620 24'210 +5.54 %

010 Gemeindevers., Gemeinderat u. perm. Kommissionen
010.300.01 Entschädigung an Stimmenzähler 3'000 - 1'550 - 1'450 +93.55 %

Mehraufwand: Im 2019 finden eidgenössische Wahlen statt. Dies verursacht Mehrkosten.
020 Allgemeine Verwaltung
020.301.01 Besoldungen 228'870 - 218'680 - 10'190 +4.66 %

Mehraufwand: Normale Stufenerhöhung, zusätzliche Anstellung einer Teilzeitmitarbeiterin 020.301.02 Familienzulagen 8'450  -  -  +0.00 %020.315.02 Unterhalt beim Rechenzentrum 37'300 - 27'800 - 9'500 +34.17 %
Mehraufwand: Die aufgeführten Komponenten führen zum Mehraufwand. Ein Teil der Ausgaben konnte 
über die jährlichen Aufwendungen getilgt werden, es verbleibt aber insgesamt trotzdem ein Mehraufwand 
gegenüber den Vorjahren.
CHF  5'150.85  Einfuehrung Anlagebuchhaltung
CHF  5'100.00  Umstellung Finanzbuchhaltung auf HRM2
CHF  3'641.00  Einführung Lohbuchhaltung 
CHF  1'250.00  Einführung eRechnung 
CHF  3'200.00  GIS

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 133'260 27'260 113'750 25'790 18'040 +20.51 %

100 Rechtsaufsicht und -pflege
100.352.01 Kostenanteil Berufsbeistandschaft 52'442 - 42'980 - 9'462 +22.01 %

Mehraufwand: Die Gesamtkosten für 2018 konnte der Berufsbeistand durch eigene vorhandene Reserven 
tief halten. Die Reserven sind 2019 aufgebraucht somit resultiert ein höherer Betrag der durch die 
Gemeinden übernommen werden muss.

140 Feuerwehr
140.318.04 Übungskosten 17'000 - 11'000 - 6'000 +54.55 %

zusätzliche Inspektion + grösserer Mannschaftsbestand
140.352.01 Anteil Atemschutz / TLF 11'250 - 15'750 - -4'500 -28.57 %
140.352.02 FW Sense Nord 9'650 - - - 9'650 +100.00 %

Mehraufwand: Beitritt zu FW-Nord, Anteil Rechthalten
150 Militär
150.315.01 Unterhalt Schiessanlage 1'500 - 3'500 - -2'000 -57.14 %

Minderaufwand: Weniger pflichtige Unterhaltsarbeiten durch die Gemeinde
172 Bevölkerungsschutz kantonal
172.351.01 Sanitätsdienstliches Dispositiv bei Grossereignissen 1'083 - - - 1'083 +100.00 %

Mehraufwand: Kantonsbeitrag Sanitätsdienst bei Grossanlässen

Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

2 BILDUNG 1'307'350 50'205 1'284'290 65'100 37'955 +3.11 %

200 Kindergarten
200.317.01 Projekte 1'075 - - - 1'075 +100.00 %

Mehraufwand: Keine Beteiligung der Eltern mehr
200.451.01 Schulmaterial und Lehrmittel Beteiligung Kanton - 1'125 - 2'000 -875 -43.75 %

Mehrertrag: Beteiligung Kanton an Material und Anlässen
200.452.01 Schulgeld von anderer Gemeinden - - - 2'000 -2'000 -100.00 %

Minderertrag: Gemeinsamer Schulkreis St. Ursen - Wegfall Entschädigung 
210 Primarschule
210.311.02 Anschaffung Informatik 20'240 - 28'800 - -8'560 -29.72 %

Minderraufwand: Im Rahmen des obligatorischen Unterrichts für Medien und Informatik braucht es 
Investitionen und Support. Die Initialisierung wurde 2018 gemacht. Weitere Investitionen sind 2019 
notwendig. Ein Teil des Betrages wurde auch in den Folgejahren für Ersatzbeschaffung notwendig. 

210.351.01 Besoldung nach Verteiler Staat 318'860 - 314'850 - 4'010 +1.27 %
Mehraufwand: Gemäss Kanton

210.351.02 Schülertransporte - - 13'470 - -13'470 -100.00 %
Minderaufwand Wegfall des Beitrages an den Kosten beim Kanton

210.433.01 Schulgelder Beteiligungen von Privaten - 2'890 - 3'760 -870 -23.14 %
Minderertrag: Die Beteiligung der Eltern beschränkt sich auf das Mittagessen bei ganztägigen Anlässen

210.451.01 Schulmaterial und Lehrmittel Beteiligung Kanton - 5'550 - 2'000 3'550 +177.50 %
Mehrertrag: Beteilingung Kanton an Material und Anlässen

210.452.01 Schulgeld von anderen Gemeinden - - - 4'000 -4'000 -100.00 %
Minderertrag: Gemeinsamer Schulkreis St. Ursen - Wegfall Entschädigung 

211 Orientierungsschule
211.352.01 Betriebs- und Finanzkosten OS-Sense 381'200 - 320'350 - 60'850 +18.99 %

Mehraufwand: Amortisation Plaffeien, Mehrkosten Anlässe und Material ……
218 Ausserschulische Tagesbetreuung
218.300.01 Betreuungskommission - - 510 - -510 -100.00 %
218.301.01 Besoldungen - - 2'890 - -2'890 -100.00 %
218.303.01 Sozialversicherungsbeiträge - - 440 - -440 -100.00 %
218.305.01 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge - - 390 - -390 -100.00 %
218.365.03 Ausserschulische Kosten - - 1'100 - -1'100 -100.00 %
218.433.01 Beteiligungen von Privaten - - - 4'140 -4'140 -100.00 %
218.436.01 Sozialrückbehalte auf Löhne - - - 180 -180 -100.00 %

Keine ausserschulische Tagesbetreuung geplant
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

219 Schulveranstaltungen
219.317.01 Projekte 5'440 - 1'000 - 4'440 +444.00 %

Mehraufwand: Laut Bundesgerichtsurteil keine Beteiligung der Eltern an Anlässen und Projekten 
mehr möglich 

219.317.02 Transportkosten 10'000 - 13'000 - -3'000 -23.08 %
Minderaufwand: Neuaushandlung der Vertrages.

219.433.01 Schulgelder Beteiligungen von Privaten - - - 5'650 -5'650 -100.00 %
Minderertrag: Keine Beteiligung von Eltern laut Urteil Bundesgericht an sportlichen Aktivitäten 
(Schwimmen,Skifahren, Schlittschuhlaufen usw.)

220 Sozialpädagogischer Dienst
220.351.02 Sonderheime für Behinderte/Schwererziehbare 152'315 - 147'710 - 4'605 +3.12 %

Mehraufwand: Vom Kanton in Rechnung gestellter Betrag wird erhöht.
290 Schulverwaltung
290.310.01 Bürokosten - - 8'200 - -8'200 -100.00 %

Sekretariatskosten zusammen mit St. Ursen neu verbucht unter Konto 290.352.01 
290.352.01 Anteil Schulkreis Rechthalten-St. Ursen 9'150 - - - 9'150 +100.00 %

Mehraufwand: Anteil Rechthalten gemeinsame Kosten Schulsekretariat 
Schulkreis St.Ursen-Rechthalten

294 Schulhaus
294.314.01 Baulicher Unterhalt 5'000 - 22'500 - -17'500 -77.78 %

Minderaufwand: Keine Extraposten
295 Mehrzweckgebäude / Turnhalle
295.311.01 Anschaffung Mobilien, Geräte 6'200 - 2'200 - 4'000 +181.82 %

Mehraufwand: Ersatz Sprungmatten Turnhalle
295.315.01 Unterhalt Mobilien, Geräte 3'000 - 1'000 - 2'000 +200.00 %

Mehraufwand: Obligatorische periodische Kontrolle der Turngeräte

3 KULTUR UND FREIZEIT 116'220 1'000 111'920 1'000 4'300 +3.88 %

340 Sportanlage
340.311.01 Anschaffungen 18'800 - 500 - 18'300 +3'660.00 %

Mehraufwand: Beschaffung eines Ueberfahrmähwerkes und eines Aufnahmegeätes für den Traktor
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

4 GESUNDHEIT 381'800 - 348'110 - 33'690 +9.68 %

410 Pflegeheime
410.351.01 Sonderbetreuung in Betagtenheimen 178'780 - 172'740 - 6'040 +3.50 %

Mehraufwand: Zunahme des Aufwandes gegenüber 2018
Die Zahlen entsprechen der Mitteilung des Kantons

410.352.01 Finanzkosten Pflegeheime des Sensebezirks 4'010 - 13'680 - -9'670 -70.69 %
Minderaufwand: In diesem Konto werden neu nur noch die Finanzkosten dargestellt: 2019 sind dies:
- Schuldzins des Verbandsdarlehens CHF 4010.-- 

410.352.02 Betriebskosten Pflegeheime des Sensebezirks 13'450 - 6'050 - 7'400 +122.31 %
Mehraufwand: Gegenüber 2018 sind hier nun die Betriebskosten vorgesehen

410.352.03 GN Sense, Verwaltung 3'850 - - - 3'850 +100.00 %
Mehraufwand: Die Verwaltungskosten des Gesundheitsnetzes Sense werden ab 2019 separat verrechnet

440 Ambulante Krankenpflege
440.352.02 Anteil an den Kosten für Krankenpflege, Hilfe zu Hause und Mütter-/Väterberatung 88'070 - 79'810 - 8'260 +10.35 %

Mehraufwand: Die Kosten für die Spitex steigen. Die Spitex erbringt mehr Leistungen, somit erhöht sich der 
Anteil, der von den Gemeinden finanziert wird. 

440.352.03 Pauschalentschädigungen 54'750 - 37'800 - 16'950 +44.84 %
Mehraufwand: Nach unseren Berechnungen und anhand der momentanen Situation ist ein grösserer 
Aufwand für 2019 vorgesehen.

5 SOZIALE WOHLFAHRT 543'570 9'760 485'480 9'150 57'480 +12.07 %

550 Invalidität
550.351.01 Sonderheime für Behinderte/Schwererziehbare 272'075 - 259'950 - 12'125 +4.66 %

Mehraufwand: Zunahme des Aufwandes gegenüber 2018
Die Zahlen entsprechen der Mitteilung des Kantons

570 Pflegeheim Aergera
570.352.01 Pflegeheim Aergera, Giffers 38'860 - 18'260 - 20'600 +112.81 %

Mehraufwand: Für 2018 wurden lediglich die Finanzkosten des Heimes von den Gemeinden direkt 
getragen. Das Betriebsdefizit wurde durch die vorhandenen Reserven bezahlt. 2019 müssten die sowohl 
Finzanzkosten wie auch das Betriebsdefizit von den Gemeinden getragen werden. Ein Teil wird jedoch 
2019 noch mit den vorhanden Reserven bezahlt (Anteil Rechthalten ca. CHF 39'000.--)

570.352.02 Finanzkosten anderer Heime 16'000 - 11'100 - 4'900 +44.14 %
Mehraufwand: Kosten für die Betreuung in bezirksfremden Heimen. Dieser Betrag wird teilweise 
über die Verbandsgemeinden des Altersheims Aergera zurückerstattet

580 Sozialhilfe
580.352.01 Sozialdienst Senseoberland 60'260 - 51'180 - 9'080 +17.74 %

Mehraufwand: Die Gesamtkosten für 2018 konnte der Sozialdiest Sense-Oberland durch eigene 
vorhandene Reserven tief halten. Die Reserven sind 2019 aufgebraucht somit resultiert ein höherer Betrag 
der durch die Gemeinden übernommen werden muss.

580.366.01 Beteiligung an Fürsorgebedürftige 110'980 - 100'100 - 10'880 +10.87 %
Mehraufaufwand: Kosten gemäss Schätzungen aufgrund der Vorjahre
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

6 VERKEHR 273'070 35'860 292'420 35'150 -20'060 -7.80 %

620 Gemeindestrassen, Trottoirs, Plätze
620.314.01 Unterhalt Gemeindestrassen 17'000 - 30'000 - -13'000 -43.33 %

Minderaufwand: keine Extraposten 2019
620.314.04 Reparaturen und Erweiterung öffentliche Beleuchtung 10'860 - 2'860 - 8'000 +279.72 %

Mehraufwand: Kandelaber Käserei und Beleuchtung Schulhausplatz
622 Werkhof
622.315.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 8'000 - 13'010 - -5'010 -38.51 %

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 694'620 661'300 702'540 654'910 -14'310 -30.04 %

700 Wasserversorgung
700.314.03 Unterhalt von Hydranten 10'000 - 7'720 - 2'280 +29.53 %

Mehraufwand: Bei Hydrantenkontrolle festgestellte Mängel, mehrere Hydranten zu ersetzen. 
700.380.01 Einlage in Reserven 47'520 - 55'180 - -7'660 -13.88 %

Minderaufwand: Durch höhere Unterhaltskosten kann der Reservefonds weniger gespiesen werden
700.390.40 Interne Verrechnung Abschreibungen 4'800 - - - 4'800 +100.00 %

Mehraufwand: Die neu erstellten Anlagen werden abgeschrieben
700.434.03 Abonnemente - 25'000 - 24'000 1'000 +4.17 %

Unverändert: Fr. 50.-- pro Haushalt
700.434.04 Zählermieten - 7'500 - 7'300 200 +2.74 %

Unverändert: Fr. 20.-- bis 1½ Zoll , Fr. 60.-- ab 1¾ Zoll
700.434.05 Jahresgebühr für Brandschutz - 16'300 - 15'800 500 +3.16 %

Unverändert: Fr. 30.-- pro Wohnung oder Gebäude
700.435.01 Wasserverkäufe - 104'000 - 104'000 - +0.00 %

Unverändert: Fr. 1.30 pro m3
700.452.01 Anteil St. Ursen (mit MWSt) - 46'640 - 45'410 1'230 +2.71 %

Mehrertrag: durch die Zunahme der Unterhaltskosten an den gemeinsamen Anlagen steigt  automatisch 
der Anteil von St. Ursen
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

710 Abwasserbeseitigung
710.331.01 Abschreibung Wiederbeschaffungswert 49'490 - 71'520 - -22'030 -30.80 %

Die Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds darf für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. Der 
Betrag entspricht nicht ganz der Einlage, der Restbetrag kann über die Anschlussgebühren in der 
Investitionsrechnung erbracht werden. 

710.380.20 Einlage in die Spezialfinanzierung (Werterhalt) 71'520 - 71'520 - - +0.00 %
Die Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds berechnet sich nach Art. 23 des ARA-Reglements

710.390.30 Interne Verrechnung Zinsen 17'890 - 13'850 - 4'040 +29.17 %
710.390.40 Interne Verrechnung Amortisationen 81'820 - 55'230 - 26'590 +48.14 %

Mehraufwand: Trennsystem Grossi Matta wird bereits abgeschrieben 
710.434.01 ARA-Benützungsgebühren - 123'690 - 123'690 - +0.00 %

Unverändert: Fr. 2.70 pro m3. 
710.434.02 Grundgebühr Abwasser öffentliche Gebäude und Anlagen - 26'500 - 25'700 800 +3.11 %

Unverändert: Fr. 50.-- pro Wohnung
710.434.03 Grundgebühr Schmutzwasser - 45'650 - 45'650 - +0.00 %

Unverändert: Fr. 110.-- pro Wohnung
710.434.04 Grundgebühr Meteorwasser - 78'600 - 78'200 400 +0.51 %

Unverändert: Fr. 0.60 (pro Fläche des Grundstückes multipliziert mit der Überbauungsziffer)
710.480.20 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Werterhalt) - 71'520 - 71'520 - +0.00 %

Mehrertrag: Solange die ARA-Infrastrukturen noch nicht auf CHF 0.-- abgeschrieben sind, kann die Einlage 
für den Werterhalt für Abschreibungen benutzt werden (Konto 710.331.01)

720 Abfallbeseitigung
720.311.01 Anschaffungen 8'000 - 1'000 - 7'000 +700.00 %

Mehraufwand: geplante zweit Grubenmulde
720.434.01 Verkauf von Gebührenmarken - 44'000 - 43'000 1'000 +2.33 %

Unverändert: 35L Fr. 2.50, 60L Fr. 4.--, 110L Fr. 7.--, Container Fr. 35.--
720.434.02 Grundgebühren - 38'400 - 37'400 1'000 +2.67 %

Unverändert: Fr. 70.-- pro Haushalt und pro Gewerbe
720.480.01 Reserveentnahmen - 1'900 - - 1'900 +100.00 %

Mehrertrag: Das Defizit, verursacht durch den einmaligen Aufwand durch die zweite Grubenmulde, wird 
durch die in den letzten Jahren angehäuften Reserven getilgt. 

790 Raumordnung
790.318.04 Planungskosten 3'500 - 13'000 - -9'500 -73.08 %

Minderaufwand: Im 2019 sind keine ortsplanerischen Tätigkeiten geplant
790.352.01 Beitrag an Region Sense 12'080 - 7'780 - 4'300 +55.27 %

Mehraufwand beschlossen durch den Gemeindeverband Region Sense 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 8'130 - 9'200 1'800 730 +9.86 %
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Konto Bezeichnung - Kommentar Differenz
 2018/ 2019

Voranschlag
 2019

 Voranschlag 
2018 

9 FINANZEN UND STEUERN 397'200 3'574'177 380'320 3'403'078 -154'219 +5.10 %

900 Steuern
900.400.01 Einkommen natürliche Personen - 2'290'000 - 2'180'000 110'000 +5.05 %

Berechnungsbasis definitive Steuern von 2016. Gemäss Hochrechnung des Kantons wird mit einer 
Zunahme von 6.1 % zwischen 2016 und 2019 gerechnet. Die Erhöhung wurde aufgrund von Erfahrungen 
mit 5.1 % berechnet. Der Vorschlag des Kantons konnte aufgrund von Erfahrungen also nicht vollständig 
übernommen werden.

900.400.02 Vermögen natürliche Personen - 230'000 - 223'000 7'000 +3.14 %
Berechnungsbasis definitive Steuern von 2016. Gemäss Hochrechnung des Kantons werden 9.3 % auf 
diese Basis hinzu gerechnet. Nach Überprüfung der Situation für Rechthalten wird diese prognostizierte 
Zunahme auf 5.7% redurziert.

900.400.03 Quellensteuern - 12'000 - 12'000 - +0.00 %
Die Quellensteuern wurde analog des Vorjahres übernommen. 

900.400.04 Kapitalabfindungssteuer - 60'000 - 60'000 - +0.00 %
Der Betrag des letzten Jahres wurde übernommen. Er entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre

900.401.01 Gewinn juristische Personen - 45'000 - 41'000 4'000 +9.76 %
Der Betrag wurde anhand der Veranlagungen überprüft und angepasst. 

900.401.02 Kapital juristische Personen - 20'000 - 20'000 - +0.00 %
Der Betrag entspricht der Annahme des vorhergehenden Jahres 

900.402.01 Liegenschaften - 330'000 - 320'000 10'000 +3.13 %
Mehrertrag: Leichte Erhöhung des Betrages, anhand von Kalkulationen.

900.403.02 Liegenschaften, Gewinn u. Mehrwert - 20'000 - 20'000 - +0.00 %
Keine Betragsänderungen

900.404.01 Handänderungen - 40'000 - 40'000 - +0.00 %
Keine Betragsänderungen

930 Finanzausgleich
930.462.00 Beitrag aus Ressourcenausgleich - 232'683 - 243'007 -10'324 -4.25 %

Insgesamt hat der zur Verfügung stehende Betrag um 0.26 % zugenommen.
Der Steuerpotentialindex für Rechthalten ist auf  78,03 (2017: 75.71), also um 3.06%  gestiegen.  Durch 
diesen überpropoprtionalen Anstieg vemindert sich der Ausgleichsbetrag für Rechthalten (Betrag pro 
Einwohner 2019: CHF 214.85 2018: CHF 227.53) 

930.462.01 Beitrag aus Bedarfsausgleich - 47'034 - 42'781 4'253 +9.94 %
Unser Bedarfsindex hat leicht zugenommen auf  100,04  gegenüber 98.21 im Jahre 2018. Da auch die 
Gesamtsumme des zur Verfügung stehenden Betrage  um 0.26.% zugenommen hat, erhöht sich der Betrag 
für Rechthalten. (Betrag pro Einwohner 2019: CHF 43.43 2018: 40.06)

940 Kapitalien und Darlehen
940.322.01 Darlehenszinsen 67'030 - 58'960 - 8'070 +13.69 %

Mehraufwand: Mehr Schuldkapital zu verzinsen
940.330.01 Abschreibungen 261'010 - 235'720 - 25'290 +10.73 %

Mehraufwand : Mehr Abschreibungsaufwand im Bereich Abwasser wirkt sich auf die Summe aus
940.490.30 Interne Verrechnung  Zinsen - 19'840 - 13'850 5'990 +43.25 %

Mehrertrag: Grössere Zinsbelastung im Bereich Wasser Abwasser
940.490.40 Interne Verrechnung Abschreibungen - 86'620 - 55'230 31'390 +56.84 %

Mehrertrag: Grösserer Abschreibungsaufwand im Bereich Wasser, Abwasser Seite 17
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Voranschlag der INVESTITIONEN 2019
 
 Gemeinde Rechthalten

Konto Objekt Ausgaben Einnahmen Beschlussfassung

294 Schulbauten
503.14 Schulhausrenovation 23 (Sanierung Südfassade) 265'500.00 Vorbehalt Zustimmung GV
509.02 Planung Schulhausrenovation 19 UG 15'000.00 GV 31.03.14 Fr. 15'000.-

340 Sportanlagen
509.02 Hartplatz Brügi 20'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV

620 Gemeindestrassen
500.04 Parkplatz Pfarrmattli 300'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV
501.23 Sanierung Oberdorf 260'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV
509.02 Öffentliche Beleuchtung 50'000.00 GV 11.12.17 Fr. 25'000.-
631.01 Beteiligungen Dritter 150'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV

700 Wasserversorgung
501.08 Verlegung Wasserleitung Käserei 120'000.00 GV 15.12.08 Fr. 37'000.-
501.14 Renovation Wasserfassung 1'500'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV
509.04 Sanierungsplan Wassernetz Zustandsbericht 50'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV
610.01 Anschlussgebühren 20'000.00
631.07 Projektbeteiligung Gemeinde St. Ursen 750'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV

710 Abwasserbeseitigung
501.14 Erschliessung Bergli / Wolfeich 922'770.00 GV 24.04.17 Fr. 922'770.-
501.15 GEP Mischsystem Grossi Matta 358'661.00 GV 11.12.17 Fr. 358'661.-
610.01 Anschlussgebühren 265'521.00
611.01 Erschliessungsbeiträge 155'321.00

750 Gewässer
501.01 Sanierung der Gewässer WBU Moosbach-

Fromattbach 60'000.00 GV 11.12.17 Fr. 84'000.-
501.02 Sanierung Galternbach 137'856.00 Vorbehalt Zustimmung GV
501.03 Offenlegung Moosbach 374'947.00 GV 11.12.17 Fr. 374'947.-
669.01 Subventionen 369'564.00

941 Gemeindehaus
503.04 Sanierung Gemeindehaus 10'000.00 GV 15.12.14 Fr. 52'200.-

943 Übrige Liegenschaften
501.01 Erschliessung Gewerbeland 1'000'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV
600.01 Verkauf Gewerbeland 1'000'000.00 Vorbehalt Zustimmung GV

Total 5'444'734.00 2'710'406.00
Mehrausgaben 2'734'328.00

5'444'734.00 5'444'734.00
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GEMEINDE RECHTHALTEN 
 

 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT ÜBER DAS GEMEINDEBÜRGERRECHT 

vom 10. Dezember 2018 
 
 
gestützt auf das Gesetz vom 14. Dezember 2017 über das freiburgische Bürgerrecht (BRG - 
SGF 114.1.1); 
gestützt auf das Reglement vom 19. März 2018 über das freiburgische Bürgerrecht (BRR – SGF 
114.1.11); 
gestützt auf das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG - SGF 140.1); 
 
 
erlässt: 
 
 
 
Art. 1 Gegenstand 
Dieses Reglement regelt die Voraussetzungen für den Erwerb und Verlust des Gemeindebür-
gerrechts sowie das diesbezügliche Verfahren und die diesbezüglichen Gebühren. Die bundes-
rechtlichen und kantonalen Bestimmungen bleiben vorbehalten.  
 
 
 
A. ERWERB DES GEMEINDEBÜRGERRECHTS 

Art. 2 Voraussetzungen 
a) für ausländische Personen 

Das Gemeindebürgerrecht kann einer ausländischen Person gewährt werden, wenn: 
a) sie die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt; 
b) sie die auf Kantonsebene vorgesehenen allgemeinen Integrationsvoraussetzungen und die 

weiteren besonderen Anforderungen an den Wohnsitz, die Aufenthaltsbewilligung und das 
Alter erfüllt; 

c) sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz seit mindestens drei Jahren in der Gemeinde hat. Der 
Gemeinderat kann ausnahmsweise von dieser Voraussetzung absehen, wenn wichtige 
Gründe dies rechtfertigen; 

d) ihre Lage in persönlicher, administrativer und beruflicher Hinsicht klar ist, damit der Einbür-
gerungsentscheid in voller Kenntnis der Sachlage gefällt werden kann. Die betroffene Per-
son kann zur Zusammenarbeit aufgefordert werden; 

e) sie eine positive und echte Motivation zeigt, Schweizer Bürgerin oder Bürger zu werden. 
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Art. 3 b) für Schweizerinnen und Schweizer und Freiburgerinnen und Freiburger 
Das Gemeindebürgerrecht kann einer Person mit Schweizer oder freiburgischem Bürgerrecht 
gewährt werden, wenn: 
a) sie die kantonalen Anforderungen an den Wohnsitz erfüllt; 
b) sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz seit mindestens drei Jahren in der Gemeinde hat. Der 

Gemeinderat kann ausnahmsweise von dieser Voraussetzung absehen, wenn wichtige 
Gründe dies rechtfertigen; 

c) sie in der Gemeinde gut integriert ist oder eine besondere Bindung zur Gemeinde hat; 
d) ihre Lage in persönlicher, administrativer und beruflicher Hinsicht klar ist, damit der Einbür-

gerungsentscheid in voller Kenntnis der Sachlage gefällt werden kann. 
 
 
 
B. VERLUST DES GEMEINDEBÜRGERRECHTS 

Art. 4 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht 
1 Eine Person, die über mehrere Bürgerrechte freiburgischer Gemeinden verfügt, kann um die 
Entlassung aus ihrem Gemeindebürgerrecht ersuchen, sofern sie mindestens ein Gemeinde-
bürgerrecht beibehält. 
2 Das Verfahren zur Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht ist im Gesetz über das freibur-
gische Bürgerrecht geregelt. 
 
 
 
C. VERFAHREN 

Art. 5 Ordentliche Einbürgerung 
a) Zuständige Behörde 

1 Der Gemeinderat ist für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und Aus-
länder, Schweizerinnen und Schweizer und Freiburgerinnen und Freiburger zuständig. 
2 Er kann alle für seinen Entscheid notwendigen und zweckdienlichen Instruktionsmassnahmen 
nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vornehmen. Zu diesem Zweck kann na-
mentlich die betroffene Person zur Zusammenarbeit aufgefordert werden. 
 
 
Art. 6 b) Stellungnahme der Einbürgerungskommission der Gemeinde 
1 Bevor der Gemeinderat entscheidet, prüft die Einbürgerungskommission der Gemeinde die 
Dossiers und hört die Bewerberinnen und Bewerber grundsätzlich an. Sie kann darauf verzich-
ten, die Bewerberin oder den Bewerber anzuhören, wenn aus dem Dossier hervorgeht, dass sie 
oder er vollkommen integriert ist1. 
2 Die Kommission hat die Aufgabe, grundsätzlich durch eine Anhörung zu überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllt sind. 
3 Nach der Anhörung oder der Prüfung des Dossiers leitet die Kommission ihre Stellungnahme 
und gegebenenfalls das Anhörungsprotokoll, die ins Dossiers integriert werden, an den Ge-
meinderat weiter. 

 
1 Art. 43 Abs. 3 BRG 
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4 Aus der Stellungnahme muss hervorgehen, weshalb die Einbürgerungskommission der Ge-
meinde der Ansicht war, dass die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt sind oder nicht 2. 

5 Bei Schweizerinnen und Schweizern und Freiburgerinnen und Freiburgern sind die Anhörung 
und die Abgabe einer Stellungnahme durch die Einbürgerungskommission der Gemeinde fakul-
tativ, ausser wenn der Gemeinderat es anders bestimmt. 
 
 
Art. 7 

 
 
c) Entscheid 

1 Der Gemeinderat entscheidet, nachdem er die Stellungnahme der Einbürgerungskom-
mission der Gemeinde erhalten hat. Bei Schweizerinnen und Schweizern oder Freiburge-
rinnen und Freiburgern entscheidet der Gemeinderat direkt, es sei denn er beschliesst, 
sie vorgängig von der Einbürgerungskommission der Gemeinde anhören zu lassen, damit 
diese eine Stellungnahme abgeben kann. 
2 Ein ablehnender Entscheid über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts muss die 
Gründe erläutern, weshalb das Gesuch abgelehnt wurde. 
3 Nebst der Begründung muss der Entscheid des Gemeinderates die folgenden Angaben 
enthalten: 

a) den Namen der Person, die das Einbürgerungsgesuch oder das Gesuch um Erlan-
gung des Gemeindebürgerrechts gestellt hat; 

b) das Dispositiv (Gesuchsentscheid, Gebühren und Mitteilungsempfänger) ; 
c) das Datum des Entscheids; 
d) die Unterschrift der Gemeindepräsidentin oder des Gemeindeammanns und der 

Gemeindeschreiberin oder des Gemeindeschreibers; 
e) den Hinweis auf die Möglichkeit, den Entscheid beim Oberamtmann innert 30 Tagen 

seit der Eröffnung des Entscheids mit Beschwerde anzufechten. 
 
 
Art. 8 d)  Rücküberweisung des Dossiers an das Amt für institutionelle Angele-

genheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen 
1 Das Dossier muss spätestens mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids der Gemeinde 
an das Amt für institutionelle Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen zu-
rücküberwiesen werden. 
2 Zusammen mit ihrem Entscheid überweist die Gemeinde das Anhörungsprotokoll und die 
Stellungnahme der Kommission3. 
 
 
Art. 9 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht 
1 Das Gesuch um Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht muss schriftlich erfolgen und eine 
kurze Begründung sowie die Zivilstandsdokumente enthalten, die die verschiedenen Bürger-
rechte der gesuchstellenden Person belegen können. 
2 Jedes Gesuch um Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht muss vom Amt für institutionelle 
Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen auf die Gemeindebürgerrechte der 
gesuchstellenden Person hin überprüft werden. 

 
2 Art. 43 Abs. 4 BRG 
3 Das Protokoll der Anhörung durch die Einbürgerungskommission der Gemeinde wird dem IAEZA überwiesen, um 
es der Einbürgerungskommission des Grossen Rates zu ermöglichen, auf eine zweite Anhörung der Bewerberin 
oder des Bewerbers zu verzichten, wenn sich aus der ersten Anhörung und dem ursprünglichen Dossier ergibt, dass 
die betroffene Person vollständig integriert ist. 
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3 Der Gemeinderat stellt die Urkunde über die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht aus. 
Wird die Entlassung verweigert, so muss dieser Entscheid begründet werden. 
4 Eine Kopie des Entscheids über die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht geht an das 
Amt für institutionelle Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen, das im informa-
tisierten Zivilstandsregister die nötigen Nachführungen vornimmt. 
5 Das Verfahren zur Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht ist nach Artikel 48 BRG unent-
geltlich. 
 
 
 
D. EINBÜRGERUNGSKOMMISSION DER GEMEINDE 

Art. 10 Bezeichnung und Zusammensetzung 
1 Die Einbürgerungskommission der Gemeinde besteht aus fünf Mitgliedern, die aus den in der 
Gemeinde wohnhaften Aktivbürgerinnen und Aktivbürgern gewählt werden. 
2 Zu Beginn jeder Legislaturperiode wählt die Gemeindeversammlung die Mitglieder der Einbür-
gerungskommission der Gemeinde für die Dauer der Legislaturperiode. 
3 Wird kein Mitglied des Gemeinderats in die Einbürgerungskommission der Gemeinde gewählt, 
so kann eine Vertreterin oder ein Vertreter des Gemeinderats den Kommissionssitzungen ohne 
Stimmrecht beiwohnen. 
 
 
 
E. VERWALTUNGSGEBÜHREN 

Art. 11 Verwaltungsgebühren 
1 Pro Dossier können die folgenden Gebühren erhoben werden: 
 
1) Ordentliche Einbürgerung Fr. 
 a) Vorprüfung des Dossiers 100-200 
 b) zusätzliche Abklärungen durch die Gemeinde 20-150 
 c) Staatskundekurs und -unterlagen 20-150 
 d) Anhörung und/oder Stellungnahme durch die Einbürgerungskommission 

der Gemeinde 50-300 
 e) Entscheid des Gemeinderats 50-200 
 f) Grundbetrag für Auslagen (Telefon-, Versandkosten usw.) 20-30 
 g) besondere juristische Analyse 180/Stunde 
 
2) Ordentliche Einbürgerung für Personen der zweiten Generation Fr. 
 a) Vorprüfung des Dossiers 50-100 
 b) zusätzliche Abklärungen durch die Gemeinde 20-100 
 c) Staatskundekurs und -unterlagen 20-50 
 d) Anhörung und/oder Stellungnahme durch die Einbürgerungskommission 

der Gemeinde 50-250 
 e) Entscheid des Gemeinderats 50-150 
 f) Grundbetrag für Auslagen (Telefon-, Versandkosten usw.) 20-30 
 g) besondere juristische Analyse 180/Stunde 
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3) Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Schweizerinnen und Schweizer 
oder Freiburgerinnen und Freiburger                                                         Fr. 

 a) Vorprüfung des Dossiers 50-100 
 b) Entscheid des Gemeinderats 50-200 
 
2 Wird das Gesuch zurückgezogen, ausgesetzt oder abgewiesen, so bleibt die Verwaltungsge-
bühr für die bereits durchgeführten Verfahrensschritte geschuldet. 
3 Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der sich in einer schwierigen Finanzlage befin-
det, kann eine Kürzung der Gebühren beantragen. Der Gemeinderat entscheidet über die Kür-
zung der Gebühren. 
4 Die Gebühren sind fällig, sobald der Gemeinderat den Entscheid gefällt hat. 
5 Der Gemeinderat legt die definitiv geschuldeten Verwaltungsgebühren aufgrund des Aufwan-
des innerhalb der vorgenannten Richtwerte fest. 
 
 
 
F. RECHTSMITTEL UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 12 Rechtsmittel 
Die Entscheide des Gemeinderats über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts oder die Ent-
lassung aus dem Gemeindebürgerrecht können beim Oberamtmann innert 30 Tagen seit ihrer 
Eröffnung mit Beschwerde angefochten werden. 
 
 
Art. 13 Übergangsrecht 
1 Das Gemeindereglement vom 13. Dezember 2010 gilt für alle vor dem 1. Januar 2018 ein-
gereichten Gesuche4. 
2 Dieses Reglement gilt für alle ab dem 1. Januar 2018 eingereichten Gesuche. 
 
 
Art. 14 Inkrafttreten und Aufhebung des bisherigen Reglements 
1 Dieses Reglement tritt in Kraft, sobald es von der Direktion der Institutionen und der Land- und 
Forstwirtschaft genehmigt worden ist. 
2 Das Reglement über das Gemeindebürgerrecht vom 13. Dezember 2010 wird am gleichen 
Datum aufgehoben. Artikel 13 Abs. 1 bleibt vorbehalten. 
 
 
 
 
Durch die Gemeindeversammlung angenommen am 10. Dezember 2018. 
 
 
 
Der Gemeindeschreiber: Der Gemeindeammann: 
 
 
Thomas Bielmann Marcel Kolly 
 
 
 
 
4 vgl. Art. 50 Abs. 2 BüG und Art. 55 BRG 
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Genehmigt von der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft am ……………. 
 
 
 
 
 Didier Castella 
 Staatsrat, Direktor 
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